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Ruhegehälter der ehemaligen Magistratinnen
und Magistraten

Bundesrat

Nicht nur Wirtschaftskader geraten ob ihrer Entlohnung in die Medien, sondern in
schöner Regelmässigkeit auch immer wieder die Bundesrätinnen und Bundesräte. Laut
der Bundesinformationsseite ch.ch verdiente ein Mitglied der Landesregierung im Jahr
2015 rund CHF 445'000 zuzüglich etwa CHF 30'000 Spesenentschädigung. Das
Präsidialamt wird mit zusätzlichen CHF 12'000 pro Jahr entschädigt. Zu diskutieren
gaben allerdings nicht die im Vergleich zur Privatwirtschaft eher geringen Saläre der
aktiven Bundesrätinnen und Bundesräte als vielmehr die Ruhegehälter der ehemaligen
Magistratinnen und Magistrate. Diese erhalten in der Regel die Hälfte des Lohnes, den
sie während ihrer Amtszeit bezogen hatten. Voraussetzung ist allerdings, dass die
Amtszeit mindestens vier Jahre betragen hat. War dies nicht der Fall oder ist ein
ehemaliges Regierungsmitglied weiterhin arbeitstätig, wird das Ruhegehalt gekürzt -
insbesondere dürfen das Einkommen aus Erwerbstätigkeit und die Pension zusammen
den Lohn während der Amtszeit nicht übersteigen. Auch die Witwen ehemaliger
Bundesräte erhalten eine Entschädigung, die in etwa ein Viertel des Lohnes des
Verstorbenen ausmacht. Diese seit 1919 geltende Regel war nach der Nicht-Bestätigung
von Ruth Metzler in Anbetracht des jungen Alters der CVP-Magistratin virulent
diskutiert worden. Auch Parlamentarier stiessen sich damals am Umstand, dass die
junge Ex-Magistratin während langer Zeit ein Ruhegehalt beziehen würde. Metzler gab
damals ihren Verzicht auf die Rente bekannt. Mediale und parlamentarische
Auseinandersetzungen zum Thema Ruhegehalt löste auch die Bekanntgabe von alt-
Bundesrat Moritz Leuenberger aus, dass dieser bei der Implenia ein
Verwaltungsratsmandat übernommen hatte. 2015 störte sich der Blick am Umstand,
dass Alt-Bundesrat Kaspar Villiger trotz eines mehrere Millionen umfassenden
Vermögens das volle Ruhestandsgehalt erhielt. Die Weltwoche berichtete über den
Versuch der Bundeskanzlerin Corina Casanova, Licht ins Dunkel der Ruhegehälter zu
bringen. Wer genau wie viel Ruhegehalt bezieht, ist nämlich ein gut gehütetes
Geheimnis und es werden lediglich die Gesamtsumme und die Anzahl Renten öffentlich
gemacht – laut Weltwoche bezogen 2014 fünfzehn ehemalige Bundesräte, drei
ehemalige Bundeskanzler sowie vier Witwen insgesamt CHF 4,4 Mio. Ruhegehalt. Unklar
bleibt somit zum Beispiel, ob Ruth Metzler, Joseph Deiss oder Christoph Blocher nach
wie vor auf ihre Rente verzichten, wie sie dies in der Presse verlauten liessen. Laut
Weltwoche prallte die Bundeskanzlerin mit ihrem Begehren, das sie mit immer
zahlreicher werdenden Anfragen seitens der Medien begründete, an einer Mauer des
Schweigens ab: Die angefragten ehemaligen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
möchten Anonymität in Sachen Ruhegelder bewahren – so das Fazit des
Wochenblattes. 1

ANDERES
DATUM: 18.06.2015
MARC BÜHLMANN

Kosten eines Bundesrates

Bundesrat

Das Salär eines Bundesrates ist immer mal wieder Gegenstand medialer Debatten.
Zudem war der Durchschnittslohn der Magistratinnen und Magistraten auch
Gegenstand in der Debatte um die Kaderlöhne in bundesnahen Betrieben. Die Kosten
eines Bundesratsmitglieds bemessen sich aus seinem an die Teuerung angepassten
Lohn, der – Stand Januar 2017 – CHF 445'163 beträgt, und einer Spesenpauschale von
CHF 30'000 pro Jahr. Der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin erhalten
zusätzlich CHF 12'000. Darüber hinaus übernimmt der Bund die Kosten für
Festnetzanschluss, Mobilteleton und PC und die Magistratinnen und Magistraten dürfen
ein Repräsentations- und ein Dienstfahrzeug nutzen, bezahlen für deren private
Nutzung allerdings 0.8 Prozent des Neupreises pro Monat. In den Leistungen
inbegriffen sind zudem ein SBB-Generalabonnement für die erste Klasse und ein GA für
die Schweizer Seilbahnen. 
Zu reden gibt aber insbesondere die Rente, die zurückgetretene Bundesrätinnen und
Bundesräte auf Lebenszeit erhalten. Sie beträgt CHF 220'000 pro Jahr, also rund die
Hälfte des ursprünglichen Lohnes. Nur wenn ein ehemaliges Bundesratsmitglied nach
seinem oder ihrem Rücktritt mehr verdient als im Amt, wird die „Versorgung der
Magistratspersonen” entsprechend gekürzt. Der Tages-Anzeiger rechnete aus, dass ein
Grund für das Wachstum des Personalaufwandes der Bundesverwaltung ebendiese

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2017
MARC BÜHLMANN
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Ruhegehälter sind, deren Reserve laut Staatsrechnung stark aufgestockt werden
musste. 2017 waren 20 Personen – neben den Exekutivmitgliedern erhalten auch
ehemalige Bundeskanzlerinnen und -kanzler sowie Bundesrichterinnen und -richter
eine Rente – bezugsberechtigt. 17 dieser 20 Personen und drei Witwen erhielten eine
Rente, wobei nicht bekannt gegeben wird, um wen es sich dabei handelt. Der Tages-
Anzeiger mutmasste, dass Christoph Blocher, Ruth Metzler und Joseph Deiss die Rente
nicht beziehen. Insgesamt wurden laut Staatsrechnung 2016 CHF 10.67 Mio. an
pensionierte Richterinnen und Richter und CHF 4.28 Mio. an ehemalige
Magistratspersonen, Kanzlerinnen und Kanzler sowie Bundesratswitwen ausbezahlt.
Diese Summe wurde verschiedentlich als zu hoch betrachtet. Thomas Burgherr (svp,
AG) kündigte eine parlamentarische Initiative an, mit der nur noch jene Alt-
Bundesrätinnen und Alt-Bundesräte ein Ruhegehalt beziehen sollen, die im
Pensionsalter abtreten. 2

Altersvorsorge für Bundesräte (Pa. Iv. 17.477)

Bundesrat

Die Höhe der Rente von ehemaligen Bundesratsmitgliedern gerät ab und zu in den
medialen Fokus. Das aktuelle Bundesgesetz über Besoldung und berufliche Vorsorge
von Magistratspersonen und die entsprechende Verordnung sehen eine jährliche
Rentenauszahlung von CHF 223'917 vor. Dies gilt allerdings nicht für ehemalige
Bundesrätinnen und Bundesräte, die nach Vollendung ihres Regierungsmandats noch
einem Erwerb nachgehen. Übersteigt dieses Erwerbseinkommen zusammen mit der
Rente den Jahreslohn eines amtierenden Bundesratsmitglieds, wird das Ruhegehalt
entsprechend gekürzt. 
Ein Ruhegehalt in dieser Höhe sei insbesondere vor dem Hintergrund der anstehenden
AHV-Reform stossend und «luxuriös», begründete Thomas Burgherr (svp, AG) seine
parlamentarische Initiative, mit der er eine zeitgemässe Altersvorsorge für ehemalige
Bundesrätinnen und Bundesräte forderte. Er schlug damit eine berufliche Vorsorge vor
oder forderte zumindest eine Kürzung der momentanen Rente. 
An ihrer Sitzung Anfang November 2018 sprach sich die SPK-NR mit 16 zu 8 Stimmen bei
1 Enthaltung gegen Folge geben aus. Als Grund gab die Mehrheit an, dass der
Rücktrittsentscheid eines Regierungsmitglieds nicht von finanziellen Überlegungen zur
Altersvorsorge abhängig sein dürfe. Die Kommissionsminderheit plädierte hingegen für
eine Vorbildfunktion des Bundesrats, die es mit sich bringe, dass man Kürzungen in der
Altersvorsorge in Kauf zu nehmen habe. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.11.2018
MARC BÜHLMANN

In der Verteidigung seiner parlamentarischen Initiative bemühte Thomas Burgherr (svp,
AG) die Abzocker-Initiative, die deutlich gemacht habe, dass die Bevölkerung eine
Begrenzung der Löhne von Mitgliedern der Chefetage wolle. Dies müsse auch für die
Politik gelten, weshalb die Rente von ehemaligen Bundesratsmitgliedern entweder
reduziert oder wenigstens in dem Sinne reformiert werden müsse, dass sie in eine
berufliche Vorsorge umgestaltet werde. Eine Rente von rund CHF 220'000 pro Jahr sei
nicht mehr zeitgemäss. 
Der Rat liess sich in der Frühjahrssession 2019 – mit Ausnahme der geschlossenen SVP-
Fraktion und zwei Mitgliedern der GL-Fraktion – aber scheinbar eher von den
Argumenten der Kommission überzeugen: Gerhard Pfister (cvp, ZG) und Valérie Piller
Carrard (sp, FR) machten für die SPK-NR deutlich, dass sich das bestehende System
bewährt habe und es auch administrativ einfach umsetzbar sei, weshalb es keinen
Grund für eine Reform gebe. Mit 118 zu 64 Stimmen wurde der Initiative keine Folge
gegeben. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.03.2019
MARC BÜHLMANN
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Ruhegehalt für Magistratspersonen (Po.
19.3168)

Bundesrat

Mit seinem Postulat wollte Peter Hegglin (cvp, ZG) den Bundesrat zur Erstellung eines
Berichts über das Ruhegehalt für Magistratspersonen bewegen. Konkret ging es dem
Zuger Kantonsvertreter darum, die aktuellen Ruhestandsregelungen dem System der
beruflichen Vorsorge (BVG) anzupassen. Das heutige Ruhegehalt, das bis ans
Lebensende ausbezahlt werde, sei nicht mehr zeitgemäss, weil es auf der Idee beruhe,
dass gewählte Personen nach ihrem Rücktritt oder nach einer Abwahl keine Vorsorge
hätten. Dies sei aber heute nicht mehr der Fall, da gewählte Magistratspersonen vor
ihrer Wahl obligatorisch eine berufliche Vorsorge angelegt hätten, die dann noch
zusätzlich zum Ruhegehalt bezogen werden könne. 
Der Bundesrat empfahl das Postulat zur Ablehnung, da es das heutige System erlaube,
frei von Interessenverbindungen zu agieren, was wesentlich zur Unabhängigkeit von
Bundesrätinnen und Bundesräten sowie Richterinnen und Richtern beitrage. In der
Ratsdebatte verwies Bundeskanzler Walter Thurnherr zudem auf die Einfachheit des
aktuellen Systems. Das Ruhegehalt entspreche jeweils der Hälfte des Salärs und
reduziere sich, wenn mit Zusatzverdiensten das ganze Salär erreicht werde. Das sei
nicht nur einfach durchzusetzen, sondern auch klar und transparent. Hegglin hingegen
setzte die bestehende Regelung «Abgangsentschädigungen und goldenen
Fallschirmen» gleich. Er scheiterte mit seiner Idee letztlich knapp: Mit 18 zu 22 Stimmen
(2 Enthaltungen) wurde das Postulat abgelehnt. 5

POSTULAT
DATUM: 06.06.2019
MARC BÜHLMANN

Alt-Bundesrat Christoph Blocher fordert
rückwirkend Bundesratsruhegehalt

Bundesrat

Als «unnötiges Sommertheater» bezeichnete die Sonntagszeitung das in den Medien
lautstark begleitete Hin und Her um die Forderung von alt-Bundesrat Christoph
Blocher, sein Ruhegehalt nachträglich beziehen zu wollen. Der ehemalige Magistrat –
Blocher war von 2003 bis 2007 Justizminister – hatte im Juni 2020 CHF 2.7 Mio. an
Rückzahlungen gefordert. Zwar waren Besoldung und Ruhestandsgehälter der
Bundesrätinnen und Bundesräte immer wieder mal Gegenstand parlamentarischer
Vorstösse und medialer Berichterstattung, die Forderung Blochers, die Anfang Juli
publik geworden war, löste aber eine mittlere Lawine aus. In den Medien wurden
«Erstaunen» (Blick) und «Empörung» (Tages-Anzeiger) geäussert. Erstaunen über den
Umstand, dass einer der reichsten Schweizer eine solche Forderung überhaupt stellte.
Die Aargauer Zeitung vermutete, dass Blocher zwar reich, aber nicht genügend liquide
sei. Empörung wurde in den Medien laut, weil Blocher nach seiner Nichtwiederwahl
selber lautstark auf die Rente verzichtet habe – was von der Weltwoche und einigen
SVP-Exponenten allerdings bestritten wurde – und selber zu den stärksten Kritikern der
Ruhestandsregel gehört habe. Mit seinem Verzicht habe er sich nach seiner Abwahl
gebrüstet, erinnerte sich der Tages-Anzeiger. Zudem stiess vielen Kommentierenden
der Zeitpunkt der Forderung sauer auf. Angesichts der Corona-Krise sei die Forderung
«an Dreistigkeit kaum zu überbieten» (Tages-Anzeiger). Blocher selber verteidigte
seinen Anspruch. Dieser stehe ihm gesetzlich zu. Der jährliche Nichtbezug sei sogar
zum Vorteil des Staates gewesen, da das Geld in der Kasse geblieben sei. Allerdings wäre
es ein Geschenk an den Staat, wenn er die Rente jetzt nicht beziehen würde. Und wie
der Staat momentan verfahre, dürfe man ihm keine Geschenke machen. 

Die Forderung Blochers wurde aus verschiedenen Gründen zum Politikum – zu einem
«acte politique», wie Le Temps titelte. Zum einen reagierten verschiedene politische
Exponenten recht heftig. Es sei nur schwer nachzuvollziehen gab Cédric Wermuth (sp,
AG) zu Protokoll, dass ein Multimilliardär mitten in einer Krise Geld beziehe, dass er
nicht nötig habe. Gerhard Pfister (cvp, ZG) wurde im Tages-Anzeiger folgendermassen
zitiert: «Es ist jedem selber überlassen, wie er die Differenzierung zwischen legal und
legitim für sich formulieren will.» In verschiedenen Kommentaren wurde vermutet, dass
die Sache der SVP nicht gerade dienlich sei – auch im Hinblick auf die anstehende
Abstimmung über die Begrenzungsinitiative. Blocher spiele seinen Gegnern in die
Hände und schade seinem Ansehen, urteilte die Sonntagszeitung. SVP-nahe Kreise

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.07.2020
MARC BÜHLMANN
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wiederholten im Gegensatz dazu das Narrativ, dass Blocher «das Geld besser
einzusetzen» wisse «als die aktuelle Staatselite» – so z.B. SVP-Fraktionschef Thomas
Aeschi (svp, ZG) in der Sonntagszeitung. Die Weltwoche warf den Journalisten, die
Blocher Schamlosigkeit unterstellten, ihrerseits Charaktermangel vor.  
Zum anderen musste der Bundesrat über die Gewährung der Forderung entscheiden
und auch die FinDel sollte sich als übergeordnete Instanz der Sache noch annehmen.
Die aktuelle Regelung sieht vor, dass eine Magistratsperson bei Rücktritt oder Abwahl
ein Ruhegehalt von einem halben Jahreslohn pro Jahr erhält, was aktuell rund CHF
225'000 pro Jahr entspricht. Sind die ehemaligen Bundesrätinnen und Bundesräte
nach Ausscheiden aus dem Amt arbeitstätig, wird das Ruhegehalt gekürzt oder ganz
gestrichen, wenn die Einnahmen durch die berufliche Tätigkeit die CHF 225'000
übersteigen – nicht einberechnet wird dabei freilich das Vermögen der
Magistratspersonen. Wer wie viel Ruhegehalt bezieht, wird nicht bekanntgegeben, die
Bundeskanzlei weist jeweils nur die Gesamtsumme an Ruhegehältern aus – 2019 betrug
dieser Betrag rund CHF 4.5 Mio., die von 19 Personen (darunter zwei ex-Bundeskanzler)
beansprucht worden seien, wie der «Blick» zu berichten wusste. Nicht geregelt war
bisher allerdings, ob und wie Ruhegehälter rückwirkend ausbezahlt werden. Die NZZ
erhoffte sich als Folge der Geschichte denn auch Reformen des «relativ feudalen»
Ruhegehalts, die dann vermutlich «Christoph Blocher zu verdanken» wären.

Der Bundesrat entschied am 1. Juli 2020, dass er der Forderung Blochers Folge leisten
und ihm CHF 2.7 Mio. auszahlen wolle, beauftragte aber die Bundeskanzlei und das
EJPD, die gesetzliche Lage abzuklären und eine Regelung zu prüfen, mit der ein
rückwirkender Bezug zukünftig verunmöglicht werde. Zudem solle die FinDel noch die
Frage klären, ob Ansprüche allenfalls nach fünf Jahren verjähren würden. In diesem Fall
erhielte Blocher statt CHF 2.7 Mio. noch rund CHF 1.1. Mio. 6

Anfang September 2020 äusserte sich die FinDel zur Frage der rückwirkenden
Auszahlung von Ruhegehältern für Magistratspersonen. Anlass dazu war die Anfrage
des Bundesrats gewesen, über die Forderung von alt-Bundesrat Christoph Blocher
nach einer Rückzahlung seiner Ruhestandsrente über rund CHF 2.7 Mio. zu beraten. In
ihrer Medienmitteilung empfahl die Finanzdelegation, Ruhegehälter nicht rückwirkend
auszuzahlen. Sie hielt fest, dass die aktuelle Regelung keine eigentliche Rente im Sinne
einer Pensionskasse sei, sondern ein Ruhegehalt, mit dem «ein standesgemässes Leben
nach dem Ausscheiden aus dem Amt» ermöglicht werden solle. Es gebe allerdings keine
gesetzliche Grundlage, mit der ein Anspruch auf eine rückwirkende Auszahlung
begründet werden könne. Würde ein solcher Anspruch bewilligt, hätte dies präjudizielle
Wirkung und würde wohl nicht dem Willen des Gesetzgebers entsprechen. Ein
nachträglicher Bezug käme dem Bezug eines angesparten Pensionskassenkapitals
gleich, aber eben nicht der Idee eines Ruhegehaltes. Da zudem der Grundsatz der
Sparsamkeit gelte, dürften nur Ruhegehälter ausbezahlt werden, wenn sie tatsächlich
geschuldet seien. Da das jetzige System auf «überholten Arbeitsmarktbedingungen und
Vorsorgemöglichkeiten» beruhe, werde sich die FinDel auch überlegen, wie ein
zeitgemässes Ruhegehaltssystem ausgearbeitet werden könnte. 
Freilich äusserte sich die FinDel nicht explizit zur Causa Blocher. Dafür habe man keine
gesetzlich geregelte Zuständigkeit, gab der Präsident der FinDel, Peter Hegglin (cvp, ZG),
der NZZ zu Protokoll und spielte damit den Ball an den Bundesrat zurück, für den es
freilich schwierig sein dürfte, von der Stellungnahme der FinDel abzuweichen, so
Hegglin in der Aargauer Zeitung. 7

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 02.09.2020
MARC BÜHLMANN

Nachdem die FinDel dem Bundesrat empfohlen hatte, nicht auf die Forderung von alt-
Bundesrat Christoph Blocher nach Rückzahlung seines Ruhegehalts einzugehen,
entschied sich die Regierung vorerst, von Blocher selber eine schriftliche Erklärung für
seine Beweggründe zu verlangen. Man gebe ihm «rechtliches Gehör», berichtete der
Ex-Justizminister in der Sonntags-Zeitung. Er habe nach seiner Nichtwiederwahl auf die
Auszahlung der Rente, nicht aber auf seinen Rentenanspruch verzichtet, präzisierte er.
Es sei ihm damals von der Bundeskanzlei zugesichert worden, dass ein nachträglicher
Bezug möglich sei, betonte Blocher gemäss NZZ.  

In der Zwischenzeit wurde diese Frage gar in Umfragen behandelt. Im Rahmen der
Tamedia-Umfrage im Vorfeld der eidgenössischen Abstimmungen vom November 2020
(Konzernverantwortungsinitiative und Verbot der Kriegsmaterialfinanzierung) konnten
sich die Befragten auch zum Rentenbezug äussern. 74 Prozent der Befragten verneinten
den Anspruch des Milliardärs auf ein Ruhegehalt. Selbst die SVP-Anhängerschaft habe

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 28.10.2020
MARC BÜHLMANN
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sich mehrheitlich gegen den Erhalt der Rente ausgesprochen, wusste die Sonntags-
Zeitung zu berichten. 

Ende Oktober entschied sich der Bundesrat, Christoph Blocher ein Ruhegehalt für die
letzten fünf Jahre auszubezahlen. Da das geltende Recht nicht klar sei, habe die
Regierung im Juli die Regelung zuerst grosszügig ausgelegt und die FinDel um eine
Beurteilung gebeten. Nachdem diese empfohlen habe, ganz auf eine rückwirkende
Auszahlung zu verzichten, sei der Bundesrat auf diese ursprüngliche Idee
zurückgekommen. Er teile die Ansicht der FinDel, dass eine nachträgliche Begleichung
nicht dem Zweck der Ruhestandsregelungen entspreche, sei aber, gestützt auf zwei
Rechtsgutachten, der Meinung, dass dennoch ein rechtlicher Anspruch bestehe, der
freilich einer Verjährungsfrist von fünf Jahren unterstehe. Bis eine definitive Regelung
bestehe, würden deshalb entsprechende Anträge gutgeheissen, man unterstütze
jedoch die Ausarbeitung einer Rechtsgrundlage, mit der dies zukünftig nicht mehr
möglich sei.
Für Christoph Blocher bedeutete dieser Entscheid, dass er von den geforderten CHF
2.7 Mio. noch CHF 1.125 Mio. erhalten würde. In der Presse wurde der Entscheid des
Bundesrats mit Unverständnis aufgenommen: «Eine Million für Blocher, nichts für
Gewerbler», betitelte der Blick den gleichentags gefällten Entscheid des Bundesrats,
wegen Covid-19 Discos und Clubs zu schliessen. Dass ein 80-jähriger Multimilliardär
Millionen verlange, während Krankenpflegerinnen für wenig Geld Übermenschliches
leisteten, sei ein Affront, kommentierte das Boulevardblatt. 8

Statt der verlangten CHF 2.77 Mio. sprach die Regierung dem ehemaligen Justizminister
Christoph Blocher CHF 1.1 Mio. des bisher nicht eingeforderten Ruhegehalts zu.
Basierend auf einer Empfehlung der FinDel wurde die nachträgliche Rückzahlung auf
fünf Jahre beschränkt und eine Verjährung früherer Forderungen geltend gemacht.
Hatte Christoph Blocher zuerst noch mit juristischen Schritten gedroht, begnügte er
sich schliesslich mit den CHF 1.1 Mio. Es sei ihm grundsätzlich darum gegangen, eine
Diskussion um dieses Ruhegehalt auszulösen, erklärte er gegenüber dem Blick. 
Dies schien auch deshalb gelungen zu sein, weil Mike Egger (svp, SG) in der Folge einen
Vorstoss einreichte, mit dem die Ruhegehälter abgeschafft werden sollten (Mo.
20.4698) – dagegen hatte sich der Bundesrat freilich schon im Rahmen eines früheren
Postulatsberichts ausgesprochen. Ehemalige Magistratinnen und Magistraten erhalten –
wenn sie nicht mehr arbeitstätig sind – pro Jahr einen halben Bundesratslohn, also
rund CHF 225'000. Pro Jahr werden total rund CHF 15 Mio. an rund hundert ehemalige
Magistratspersonen oder ihre Hinterbliebenen ausbezahlt. Darunter finden sich rund
drei Viertel ehemalige Bundesrichterinnen und -richter und ein Viertel ehemalige
Mitglieder des Bundesrats bzw. ehemalige Bundeskanzlerinnen oder Bundeskanzler.
Bezüglich rückwirkender Forderungen empfahl die eidgenössische Finanzkontrolle in
der Folge der Bundeskanzlei, künftig solche Ansprüche möglichst ganz auszuschliessen
oder höchstens «zeitlich eng zu beschränken». 9

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 04.03.2021
MARC BÜHLMANN

Zeitgemässe Besoldungs- und
Ruhestandsregelungen für
Magistratspersonen (Po. 20.4099)

Bundesrat

Peter Hegglin (cvp, ZG), seines Zeichens Präsident der FinDel nahm die virulent
diskutierte Forderung von alt-Bundesrat Christoph Blocher, sein Ruhegehalt
rückwirkend beziehen zu wollen, Mitte September 2020 zum Anlass, das aktuelle
Besoldungs- und Ruhegehaltssystem für Magistratspersonen zu überdenken – freilich
ohne in seinem Vorstoss die Causa Blocher zu erwähnen. Die «systemischen
Ungereimtheiten» und die «Schwierigkeiten im Vollzug», welche das aktuelle System
verursache, könnten durch eine moderne Ordnung – einer «Lex Blocher», wie der Blick
die Forderung bezeichnete – überwunden werden, so der Zuger Ständerat. Er schlug
etwa vor, auch für Magistratspersonen eine berufliche Vorsorge oder
Abgangsentschädigungen einzuführen. Das aktuelle Ruhegehalt sei eingeführt worden,
um eine Einkommenslücke zu verhindern, wenn ein Bundesratsmitglied zurücktrete
oder abgewählt werde. Dies sei nicht mehr zeitgemäss. 
Der Bundesrat beantragte Mitte November die Annahme des Postulats, begründete

POSTULAT
DATUM: 23.09.2020
MARC BÜHLMANN
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diesen Antrag jedoch nicht. 10

Ohne Diskussion überwies der Ständerat das Postulat Hegglin (cvp, ZG) für eine
«zeitgemässe Besoldungs- und Ruhegehaltsregelung für Magistratspersonen». Peter
Hegglin dankte in seinen Ausführungen dem Bundesrat für den Antrag auf Annahme des
Postulats und erinnerte daran, dass die momentan geltende Regelung 1989 eingeführt
worden sei, heute aber nicht mehr genüge. Damals sei man davon ausgegangen, dass
gewählte Personen nach einer Abwahl oder einem Rücktritt keine Vorsorge, kein neues
Einkommen oder keine Rente hätten, weshalb ein Ruhegehalt angezeigt gewesen sei.
Dies entspreche aber kaum mehr einer modernen Gehaltsordnung. Bundeskanzler
Walter Thurnherr, der die bundesrätliche Empfehlung zur Annahme des Postulats in der
kleinen Kammer begründete, erinnerte daran, dass die aktuelle Regelung sehr effektiv
und einfach sei und es erlaube, die Magistratspersonen vor möglichen
Interessenbindungen und -konflikten zu bewahren. Allerdings sehe der Bundesrat
Handlungsbedarf im Vollzug der Besoldungs- und Ruhestandsregelungen. Ausdrücklich
wolle man die Zulässigkeit von rückwirkenden Auszahlungen regeln. Damit stellte der
Bundeskanzler den Bezug zur Causa Blocher her, ohne den ehemaligen Bundesrat zu
erwähnen. 11

POSTULAT
DATUM: 09.12.2020
MARC BÜHLMANN

Rund ein Jahr nach Annahme des Postulats von Peter Hegglin (mitte, ZG) legte der
Bundesrat seinen Bericht für eine «zeitgemässe Besoldungs- und
Ruhegehaltsregelung für Magistratspersonen» vor. Grundlage der aktuell geltenden
Regelung sei das 1990 in Kraft gesetzte Bundesgesetz über Besoldung und berufliche
Vorsorge der Magistratspersonen. Dieses sehe vor, dass neben den Mitgliedern des
Bundesrats auch die ordentlichen Bundesrichterinnen und Bundesrichter sowie die
Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler als Magistratspersonen gelten. Das jeweils an
die Teuerung anzupassende Jahresgehalt für Bundesratsmitglieder betrage laut
geltender Verordnung im Jahr 2021 CHF 454'581; für den Bundeskanzler seien 81.6
Prozent und für die Mitglieder des Bundesgerichts 80 Prozent dieser Summe als Lohn
festgelegt worden. Der Lohn werde vierteljährlich von der Bundeskanzlei ausbezahlt.
Die Magistratspersonen unterstehen laut Gesetz nicht dem BVG, haben aber einen
Anspruch auf Ruhegehalt auf Lebenszeit, das nach Ausscheiden aus dem Amt der Hälfte
des Jahreslohns entspricht (sogenanntes «volles Ruhegehalt»), wenn die Amtszeit
mindestens vier Jahre (Bundesrat), acht Jahre (Bundeskanzlei) oder 15 Jahre
(Bundesgericht) betragen hatte oder das Amt aus gesundheitlichen Gründen
niedergelegt werden musste. Kürzere Amtszeiten oder eine Wiederaufnahme einer
Erwerbsarbeit nach Amtsende haben Kürzungen des Ruhegehalts zur Folge:
Erwerbseinkommen und Teilruhegehalt zusammen dürfen das volle Ruhegehalt nicht
überschreiten. Darüber hinaus erhalten Ehegatinnen und Ehegatten sowie Kinder
verstorbener ehemaliger Magistratspersonen Hinterlassenen- und Waisenrenten. 
Das Postulat hatte verlangt, dass diesen geltenden Regelungen alternative Modelle
gegenübergestellt werden, die insbesondere eine berufliche Vorsorge beinhalten
sollten. Bei einer Lösung mit beruflicher Vorsorge müssten einige Grundsatzentscheide
gefällt werden, wurde im Bericht ausgeführt. So müssten unter anderem
Übergangsleistungen geregelt werden und es müsste entschieden werden, ob eine
Versicherung im Beitragsprimat oder im Leistungsprimat angelegt werden soll, was je
nach Alter der Betroffenen bei Amtsrücktritt zu «komplizierten Berechnungen» und
«Regelungen von Spezialfällen» führe. Der Vorteil der geltenden Lösung sei
entsprechend «deren Einfachheit und Transparenz» und die Unabhängigkeit vom Alter
der Magistratsperson bei deren Rücktritt. Ein weiterer Pluspunkt der aktuellen Regelung
sei zudem, dass das sichere Einkommen nach Amtsende Unabhängigkeit fördere: Eine
mögliche Nichtwiederwahl vor der Pensionierung sei nicht mit finanziellen Einbussen
verbunden, was Magistratspersonen vom Druck befreie, während der Amtszeit
finanzielle Lösungen zu suchen. «Das (momentane) System der Ruhegehälter trägt somit
dazu bei, dass Entscheidungen im Amt unabhängig von persönlichen finanziellen
Überlegungen getroffen werden.» 12

BERICHT
DATUM: 10.12.2021
MARC BÜHLMANN
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In der Sommersession 2023 hiessen die Räte den Antrag des Bundesrats auf
Abschreibung des Postulats von Peter Hegglin (mitte, ZG) gut. Mit Vorlegen des Berichts
erachtete die Regierung den Vorstoss, mit dem eine zeitgemässe Besoldungs- und
Ruhegehaltsregelung für Magistratspersonen diskutiert werden sollte, als erfüllt. 13

POSTULAT
DATUM: 05.06.2023
MARC BÜHLMANN

1) Blick, 1.6.15; WW, 18.6.15
2) TA, 1.4.17; AZ, 29.9.17
3) Medienmitteilung SPK-NR vom 2.11.18; WW, 20.12.18; Blick, 31.12.18
4) AB NR, 2019, S. 27 ff. ; Bericht SPK-N vom 1.2.19
5) AB SR, 2019, S. 323 f.; NZZ, TA, 7.6.19
6) AZ, Blick, TA, 4.7.20; So-Bli, SoZ, 5.7.20; AZ, CdT, LT, NZZ, TA, 6.7.20; Blick, 7.7.20; LT, TA, 8.7.20; Blick, WW, 9.7.20; AZ,
Blick, CdT, TA, 11.7.20; So-Bli, 12.7.20; TA, 16.7.20; Blick, TG, 17.7.20; Blick, 18.7.20; So-Bli, SoZ, 19.7.20; AZ, 21.7., 22.7.20; NZZ,
30.7.20
7) Medienmitteilung FinDel vom 2.9.20; Blick, CdT, NZZ, TA, 3.9.20; AZ, 4.9.20
8) EJPD-Notiz zu Auszahlung von Ruhegehältern; Gutachten Geiser; Gutachten Kieser; Medienmitteilung BR vom 28.10.20;
SoZ, 4.10.20; AZ, Blick, CdT, NZZ, TA, 29.10.20; Blick, 31.10.20; So-Bli, 1.11.20
9) Bericht EFK vom 11.5.21; Blick, 4.3., 5.3.21; So-Bli, 21.3.21; NZZ, 1.10.21
10) Po. 20.4099; Blick, 2.10.20
11) AB NR, 2020, S. 1276 f.; TA, 21.11.20
12) Bericht BR vom 10.12.21
13) BBl 2023 870, S. 4
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